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Bremerhaven, 
	


 


	Mitteilung Nr. MIT-AF 30/2009  

	[bookmark: Text6]zur Anfrage Nr. AF-30/2009 nach § 36 GOStVV der Gruppe Bürger in Wut vom 3.4.2009

Thema: Buß- und Verwarngeld


	Beratung in öffentlicher Sitzung:
	ja
	Anzahl Anlagen: 1





[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

Wir fragen den Magistrat:

1. Wie hoch war die Summe der Buß- und Verwarnungsgelder, die von der Seestadt Bremerhaven in den Jahren 2006, 2007 und 2008 vereinnahmt wurden (bitte differenziert nach Bußgeldern und Verwarnungsgeldern sowie nach Jahren auflisten)?

2. Mit welchen Mehreinnahmen pro Jahr rechnet der Magistrat durch die Änderung des Bußgeld-Kataloges, der im Februar 2009 in Kraft getreten ist? 

3. Teilt der Magistrat die Auffassung der Gruppe BÜRGER IN WUT in der StVV, dass die erzielten Mehreinnahmen nicht in den allgemeinen Haushalt fließen, sondern eingesetzt werden sollten, um die Verkehrssicherheit in Bremerhaven zu erhöhen? 

4. Wie viele Verstöße, die Bußgelder und Verwarnungsgelder zur Folge hatten, wurden in 2006, 2007 und 2008 durch

a) städtische Mitarbeiter
b) Polizeibeamte
c) sonstige Personen

aufgenommen?  

5. Wie viele städtische Mitarbeiter waren in 2006, 2007 und 2008 mit der Parkraumüberwachung direkt befasst (bitte auflisten nach Anzahl der Mitarbeiter in den einzelnen Jahren)


6. Wie viele der mit Parkraumüberwachung befassten städtischen Mitarbeiter 
waren in den Jahren 2006, 2007 und 2008 jeweils 

a) Teilzeitbeschäftigte?
b) Vollzeitbeschäftigte? 




II. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 29.04.2009 beschlossen, die Anfrage wie folgt zu beantworten:
Zu 1:	Folgende Summen wurden vereinnahmt:
	2006: 1.801.897,31 Euro
	2007: 1.835.600,10 Euro
	2008: 1.763.181,55 Euro

	Eine Differenzierung nach Bußgeldern und Verwarnungsgeldern ist nicht möglich, da diese Einnahmen nur insgesamt in einer Haushaltsstelle ausgewiesen werden.

Zu 2:	Mehreinnahmen durch die Änderung des Bußgeldkataloges können nur bei gleichbleibenden oder gesteigerten Fallzahlen mit gleichem Gewicht erzielt werden. 

	Da die Entwicklung der Fallzahlen und die Höhe der im Einzelfall zu verhängenden Geldbuße bzw. des Verwarnungsgeldes nicht bekannt ist, kann der Magistrat nicht mit Mehreinnahmen rechnen.

Zu 3:	Die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten dient bereits der Verbesserung der Verkehrssicherheit und nicht der Erzeilung von Mehreinnahmen. Ob diese überhaupt erreicht werden, lässt sich nicht abschätzen.

Zu 4:	Es wurden insgesamt:
2006 73.355 Verfahren
2007 88.330 Verfahren und
2008 93.643 Verfahren

aufgenommen. Er werden nur Gesamtzahlen erfasst. Wer die Verstöße aufgenommen hat, wird nicht festgehalten.

Zu 5:	In den Jahren 2006, 2007 und 2008 waren jeweils 8 Mitarbeiter/innen in der Überwachung ruhenden Verkehrs tätig.

Zu 6:	Es handelt sich ausschließlich um Vollzeitbeschäftigte.






Schulz
Oberbürgermeister
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